
Unterlagen für die Anzeige über die Herstellung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage gemäß § 10 Abs. 2 Nr. c – g und Erklärung 

gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 der Abwasserbeseitigungssatzung 
 
 

  Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z.B. Schlämme, Feststoffe, 
- Leichtstoffe) 
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb 
 

X         Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im  

            Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben: 
 
            - Straße und Haus-Nr. 
            - Gebäude und befestigte Flächen 
            - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
            - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
            - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant 
            - in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener Baumbestand. 

 

X Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des   

           Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten. Einen Längsschnitt durch die   
           Grundleitung und durch die Revisionsschächte mit Angabe der Höhenmaße des  
           Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf NN. 

 

X Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit dies zur  

   Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse  
müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage  
kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des 
Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger 
Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlage. 
 
Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit 
gestrichelten Linien darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später 
auszuführende Leitungen sind zu punktieren. 
 
Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 
Für vorhandene Anlagen    = schwarz 
Für neue Anlagen         = rot 
Für abzubrechende Anlagen                         = gelb 
 
Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden. 
 

X Eine Bescheinigung der für die Bauausführung vorgesehenen Installationsfachfirma  

(Nachweis Meisterbetrieb für Sanitär und Eintragung in die Handwerksrolle) gemäß  
§ 12 Abs. 2 Satz 2 der Abwasserbeseitigungssatzung 
 
 
 
Alle Unterlagen sind in 2-facher Ausfertigung einzureichen 

 
 
 


